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Verstoß gegen Weisungen in der
Führungsaufsicht: Gefährdung
des Maßregelzwecks
SIGBS 145a; SIPO q 267

Die Strafbarkeit gem.$ 145a SIGB setzt voraus, dass
durch den Verstoß gegen eine Weisung in der Führungs-
aufsicht der Maßregelzweck gefährdet wird. also die Ge-

fahr weiterer Straftaten durch den Weisungsverstoß ver-
größert wird bzw der Verstoß die Wahrscheinlichkeit
straffreien Verhaltens verringert.

OLG Naumburg, Beschl. v. 02.12.2016 - 2 Rv 105/16

Aus den Gründen: Das LG hat deo Angekl [n.a.] wegen Versto-

ßes gegen W'eisrrngen während der Führungsaufisicht [.. ] zur Ce-

sanrtfreiheirssrrafe v. I J. 8 lvl. verurteilt' Gegen dieses Urt. rvendet

sich der Angekl. mit seiner auf die Verlerzung mareriellen Rechrs

gesrüvre Revision. [...]

l. Die Verurteilung wegen Verstoßes gegen die \üeisungen währcnd

der Führungsauflicht kann keinen Besrand haben, da es insorueit an

den crforderlichen Feststellurlgen fehlr. Die Srrd har festgesrcllt:

"Dcr Angekl. strnd in dem VerFahren [.. ] nach sciner Hrfientla.s-

sung äm 17.10.2011 und einer Entscheidung des I'G Hnlh v-

01.1 l.l0l0 his zunr I 1.06.2015 unter Führtrngsaufsicht, rvrs ihm

bervusst rvar. In dem \\'issen url die ihnr erteilten \\'eisttng.'n ztr

ZifF.4 a), b), d) und e) verstieß er gesen diese beharrlich, in.lem er

sich nicht unverziiglich bei der zusrändisen Bervährungshilfi und

Fiihrungsaufsichtsstelle gemeldet hat, den \Y'cchscl des Wohnorts

der F iihrun gsruf-iich rsstelle rrnd denr Bovrihrungshelfer nichr ane-

zeigr. sich bei dem Bervährungshelfär nicht gemelder und sich nicht

mindestens einmal monarlich bei der Suchrberatungsstelle im Dirr-

koniekrankerrharrs E. vorgestellr hat. Die Fiihrunesauf-sichtssrelle

Irar Srrallnrrlg gcstellr."

f)ies.' Fesrrt.'llungen tnlgcrr den Schuldspruch *'egcn \lersro{ies ge-

qcn \\tisurtqtn u:ihlend dcr Führttngs:ttrfiichr nichr.

Dcr obiekrive Tatbesrand des $ l4ia S. I SIGB s€tzt vorrrtrs,

cl:rss der Äneekl. rv;'ihrc'nd der Fi.ihrtrngs,rutiicht gegen eine b.'
stiurnrre \\'eisung der in 5\ 68b Abs. I SrGB bezeichneten Art
vcrsriillr und dadurch den Zxeck der i\l,r{iregcl gcfährtler. Un-

gcsch riebencs Tatbestandsttrerkntal t1 iescr Srrefhornl i st, class

die \{iisung rechrstbhlerfiei ist. Weisungen, die .r,rr vortrlrer-

eirr unzttl:.lssis oder rricht hirrrcichtncl hestinrnrr oder an clic

Lcbensfiihrung rle, \trirrr. uttzut.nrtrb,tte Änfbrde rungtn stel-
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len ($ 68b Abs. 3 SIGB), können die Strafbarkeit nach S l45a
S. I StGB hingegen nicht beeri.inden. Um eine ÜberprüFung
insorveit zu ermöglichen, muss der Beschl. über die Führungs-
außicht iedenfälls auszugsrveise rviedergegeben rverden (vgl-

8GF1, Beschl. v. 11.01.2016 - 2 StR 512115, iuris). Hieran

fehlt es. Das angegritfene Urt. gibt die \(reisungen im Einzel-
nen nicht wieder. Atrsfi.ihrungen ztt Bestimmtheit, Zulässigkeit

und Zumurbarkeit der'Weisunsen tehlen.

Weiterhin sind die Täthandlungen nicht hinreichend darge-

stellt, denn neben dem Weisungsverstoß ist Voraussetzung

fiir die Strafbarkeit nach S l45a SICB, dass der Täter durch

den Verstoß gegen die \üeisung den Zweck der Maßregel gc-

fährdet hat. Dabei handelt es sich unr ein Tätbestandsmerkmal

des $ l45a SIGB, u'orauFsich auch der Vorsetz beziehen muss.

So rvird in den Feststellungen z.B. lediglich aufgeftihrt, dass

sich der Angekl. nicht uunverzüglich bei der zuständigen Be-

währungshilfe und Führungsaufsichtsscelle gemelder hat.(
Nichr deutlich rvird, ob sich der Aneekl. überhaupt bei den

genannt€n Stellen gerneldet hat und ob eine Einwirkung auf
den Angekl. nicht möglich rvar. Ferner geht aus den Feststel-

lungen nicht hervor, u'ann und r.r'ohin der Angekl- seinen
\Vohrrorr gervechselt har und ob er sich überhaupt bei der

Suchtberacungsstelle im Diakoniekrankharrs vorgestellt har.

Den Urteilsfeststellungen ist darüber hinaus nicht zu entneh-

men, dass durch den \Weisungsverstoß der Zrveck der Maßre-

gel, nämlich die Verhinderung weiterer Straftaten, konkret ge-

fährdet wurdc. Eine GeFährdung des Maßregelzwecks liegt vor,

rvenn die Gefahr weiterer Srraftaren durch den \Teisrrngsver-

stoß vergröl3ert wird bzw. der Verstoß die Wahrscheinlichkeit

straFFreien Verhaltens verringert. Ausreichend kann sein, dass

eine Übenvachung oder Einrvirkung auftrund des unbekann-

ten Aufenthalts des Angekl. durch staatliche Stellen nicht
mehr geeeben war (vgl. Fischer-StGB,5 l45a Rn. 8) In dieser

Hinsicht rvurde jedoch nichc festgestellt. [...1
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